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LKW-Durchfahrtsverbot - Antrag der Grünen-Fraktion 
 
Beschlussantrag: 

Die Fraktion DER GRÜNEN erneuert und modifiziert ihren früheren Antrag 

(AT2019/015) vom 30.09.2019 wie folgt: 

1. Im innerstädtischen Bereich der B312 wird ein LKW-Durchfahrtsverbot, mit dem 
Zusatz „Lieferverkehr frei“ angeordnet. 

2. Das LKW-Durchfahrtsverbot auf der innerstädtischen B312 wird umgehend 
umgesetzt, der Schwerlastverkehr wird über die Nordwest-Umfahrung gelenkt. 

3. Eine verkehrsrechtliche Umwidmung der Nordwest-Umfahrung in eine 
Bundesstraße (vom RP Tübingen frühestens im Jahr 2023 beabsichtigt) wird 
nicht abgewartet. Dennoch soll auf eine zeitnahe Umwidmung durch das RP 
Tübingen hingewirkt werden. 

4. Wir beantragen, die Informationsvorlage (Drucksache 2020/119) vom 04.05.2020 
aufgrund der darin enthaltenen fundierten Sach- und Entscheidungsgrundlagen 

sowie dem bestehenden Interesse der Bürger öffentlich zu machen. 
   
 
Begründung: 

Ziel der Vorlage ist die Reduzierung der Gesundheitsgefährdung der Anwohner 

durch Lärm, Schadstoffe, Abgase sowie der Unfallgefahr im Stadtbereich. 

 

Ein LKW-Durchfahrtsverbot ohne Umwidmung erscheint uns als verkehrssicher und 

gerichtsfest, zumal die verwaltungsrechtliche Regel (10-jährige Schamfrist) nicht zeit- 

und sachgemäß erscheint und eine Reduzierung von Lärm, Abgasen und 

Unfallgefahren für unsere Bürger erheblich behindert. 

 



Wir bitten, einer LKW-Durchfahrtsverbotszone im städtischen Bereich der B312 

zuzustimmen. 
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